
Die Erlaubnis zum Betrieb einer Gaststätte wird nur 
Personen erteilt, die nachweisen können, dass sie und/
oder ihr Stellvertreter ohne Fehlzeiten an einem Unter-
richtungsverfahren bei der Industrie- und Handelskammer 
teilgenommen haben.

Freistellung von der Unterrichtungspflicht
Der Teilnahme bedarf nach der Allgemeinen Verwaltungs-
vorschrift über den Unterrichtungsnachweis im Gastge-
werbe nicht, wer die Abschlussprüfung eines staatlich 
anerkannten Ausbildungsberufes bei der Industrie- und 
Handelskammer, der Handwerkskammer oder einer Hand-
werksinnung bestanden hat, wenn Prüfungsgegenstand 
die Grundzüge der lebensmittelrechtlichen Vorschriften ist, 
deren Kenntnis für den Betrieb von Schank- und Speise-
wirtschaften notwendig ist.

Darunter fallen zum Beispiel:
Koch/Köchin
Fachgehilfe/-in im Gastgewerbe
Restaurantfachmann/-frau
Hotelfachmann/-frau
Weinküfer/-in
Weinküfermeister/-in
Brauer- und Mälzermeister/-in
Betriebs-Braumeister und Getränke-Betriebsmeister/-in
Bäcker/-in
Konditor/-in
Fleischer/-in
Meister/Meisterin im Gastgewerbe
Konditormeister/-in
Bäckermeister/-in
Fleischermeister/-in
Fachverkäufer/-in im Nahrungsmittelhandwerk
Verkaufsleiter/-in im Nahrungsmittelhandwerk
Lebensmittelkontrolleur/-in

Termine:

09.01.2024 02.07.2024
06.02.2024 03.09.2024
05.03.2024 08.10.2024
09.04.2024 05.11.2024
07.05.2024 10.12.2024
04.06.2024

jeweils von 09:00 - 16:00 Uhr

Eine Teilnahme ist nur mit vorheriger, schriftlicher Anmeldung 
möglich. Bitte verwenden Sie das Formular auf der Rückseite. 

Wo:
IHK Niederbayern
Nibelungenstraße 15, 94032 Passau

Gebühr:
75,00 Euro

Referenten:
Max Kinateder
Florian Schießl
Rose-Marie Wenzel

Inhalt:
Allgemeine rechtliche Grundlagen und spezielle 

 Vorschriften über den Betrieb einer Gaststätte
Einschlägige Hygienevorschriften und die auf 

 das Lebensmittelgesetz gestützten Verordnungen
Umgang mit Lebensmitteln, insbesondere mit 

 Fleisch und Hackfleisch

Termine für das Jahr 2024
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Unterrichtungsverfahren
für Gastwirte



Informationen

Ansprechpartnerin
Melanie Luther

  0851 507-345
  melanie.luther@passau.ihk.de

Veranstalter
Industrie- und Handelskammer für Niederbayern in Passau

Unterrichtungsverfahren für Gastwirte mit schriftlichen Verständnisfragen | Passau

Anmeldung

Folgen Sie uns

      ihk-niederbayern.de

      linkedin.com/company/ihkniederbayern

      facebook.com/ihkniederbayern

       instagram.com/niederbayen

 Bitte senden Sie Ihre ausgefüllte Anmeldung per E-Mail, Fax oder Post an Melanie Luther: melanie.luther@passau.ihk.de  |  Fax 0851 507-310  
 Industrie- und Handelskammer für Niederbayern in Passau, Nibelungenstraße 15, 94032 Passau

Bitte melden Sie sich verbindlich an, da die Teilnehmerzahl begrenzt ist. Die Anmeldungen werden in der Reihenfolge des Eingangs berücksichtigt. 
Vielen Dank.

Teilnahmebedingungen: Unterrichtungsverfahren für Gastwirte finden nur bei genügender Beteiligung und nur in deutscher Sprache statt; sie sind 
aufgrund einer Mindestzahl von verbindlichen Anmeldungen nach dem gegenwärtigen Kostenstand kalkuliert. Bei ungenügender Beteiligung hat die 
Industrie- und Handelskammer das Recht, das Unterrichtungsverfahren abzusagen. Ansprüche bestehen auch nicht, wenn Veranstaltungen aus Gründen 
abgesagt werden müssen, welche die IHK nicht zu vertreten hat. Mit der Anmeldung erkennt der Teilnehmer diese Teilnahmebedingungen an. Änderungen 
vorbehalten.

Vorname

Straße/Hausnummer

Telefonnummer

Geburtsdatum

Staatsangehörigkeit

Nachname

PLZ/Ort

E-Mail

Geburtsort

erlernter Beruf

Datum, Unterschrift

09.01.2024

03.09.2024

07.05.202406.02.2024 04.06.202405.03.2024 02.07.202409.04.2024

Bitte wählen Sie Ihren gewünschten Termin aus:

Hinweis nach Art. 13 Datenschutz-Grundverordnung
Für die Organisation und Durchführung dieser Veranstaltung werden Ihre obigen personenbezogenen Daten durch die IHK Niederbayern bei der 
Anmeldung erhoben. Rechtsgrundlage ist Art. 6 Abs.1 e DSGVO in Verbindung mit § 4 Abs.1 Nr. 4 GastG. Weitere Informationen über Ihre Rechte 
bei der Verarbeitung Ihrer Daten können Sie im Internet unter www.ihk-niederbayern.de/datenschutz-gastwirte abrufen.

Schriftliche Verständnisfragen: Um die Unterrichtung inhaltlich zu verstehen, ist es erforderlich, dass Sie über ausreichende Deutschkenntnisse
(mindestens Kompetenzniveau B1) verfügen. Am Ende der Unterrichtung werden schriftliche Verständnisfragen gestellt, um sicherzustellen, dass Sie 
mit den vermittelten Themen vertraut sind.

Frau Herr

08.10.2024 05.11.2024

Vereinsvorstand

10.12.2024

instagram.com/ihkniederbayern

  


